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Erschließung des Baugebiets „Hinter dem Zaun IV“, OT Nussdorf 

 Bestellung eines nichtständigen Umlegungsausschusses für das Umlegungs-

gebiet „Hinter dem Zaun IV“, OT Nussdorf 

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Zur Bildung des nichtständigen Umlegungsausschusses für das Umlegungsgebiet „Hinter 

dem Zaun IV“, OT Nussdorf wählt der Gemeinderat aus seiner Mitte sechs Mitglieder sowie 

deren persönliche Stellvertreter. Als beratende Sachverständige werden als vermessungs-

technischer (ÖBVI) Sachverständiger Ulrich Stieler vom Vermessungsbüro Stieler, Birkenfeld 

und als bautechnischer Sachverständiger Dipl.-Ing. (FH) Steffen Heinrichsdorff bestellt. Vor-

sitzender des Umlegungsausschusses ist Bürgermeister Peter Schäfer. 

 

 

 

Sachverhalt 

 

In seiner Sitzung am 24.10.2019 hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für das 

künftige Wohngebiet „Hinter dem Zaun IV“ gefasst. In der Sitzung am 30.01.2020 wurde über 

den Maßnahmenträger (KIB-Erschließung) und den Städteplaner (Büro Schöffler) entschie-

den.  

 

Der Gemeinderat hat nun gemäß § 3 der Baden-Württembergischen Durchführungsverord-

nung zum Baugesetzbuch (BauGB-DVO) einen nichtständigen Umlegungsausschuss für die 

gesamte Dauer des Umlegungsverfahrens für das geplante Bebauungsplangebiet „Hinter 

dem Zaun IV“ zu beschließen. Die Personen sind aus der Mitte des Gemeinderats zu bestel-

len. Für jede Person ist ein persönlicher Stellvertreter zu bestimmen. Hierbei ist auf mögliche 

Befangenheiten zu achten. 

 

 

Eberdingen, den 08.04.2020  

 

 


